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1.

Anforderungen für  
Kundinnen und Kunden
1.1

Kreditnehmer/-in
Kreditnehmer/-innen sind ausschließlich natürliche 
 Personen, einzeln oder als Personengemeinschaft. Die 
ING  akzeptiert  maximal zwei Kreditnehmer/-in, welche 
an einer gemeinsamen Anschrift gemeldet sein müssen.

1.2

Mindestalter 
Wer einen Antrag stellt, muss mindestens 18 Jahre alt 
sein.

1.3

Wohnsitz und Beschäftigungsstandort
Antragstellende müssen ihren Hauptwohnsitz in 
Deutschland haben und ihre Einkommen in Deutsch-
land beziehen. Die Einkommensnachweise müssen in 
Deutsch verfasst und nach deutschem Steuerrecht aus-
gestellt sein. Die Arbeit geber der Antragstellenden 
müssen in Deutschland  ansässig sein.

1.4

Staatsangehörigkeit
Bei ausländischen Antragstellenden ist der Aufent-
haltsstatus zu prüfen. Hierzu muss eines der folgenden 
Dokumente vorliegen: unbefristete Niederlassungs-
erlaubnis, eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG, eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthalts-
berechtigung. 
Besonderheit: Bürger/-innen aus den aktuellen EU- 
Mitgliedstaaten sowie den Nicht-EU, aber EWR-Staaten 
(Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island) sind 
 unionsrechtlich freizügigkeitsberechtigt, somit ist kein 
Nachweis über den berechtigten Aufenthalt erforderlich.  

1.5

Legitimation
Kund/-innen müssen sich per Video-Call im Internet 
oder Post Ident-Verfahren bei einem Postamt/einer 

Postagentur ihrer Wahl legiti mieren. Bei zwei Kredit-
nehmenden müssen sich beide  legitimieren.

1.6

Berufliche Tätigkeit

Nichtselbstständige Tätigkeit
Interessenten können einen Kredit beantragen, wenn 
sie  eine der folgenden nichtselbstständigen Tätigkeiten 
unbefristet ausüben:
• Angestellte/-r
• Arbeiter/-in
• Beamte/-r
• Renter/-in oder Pensionär/-in

Eine vertraglich vereinbarte Befristung der Tätigkeit 
wird bei Ärztinnen und Ärzten, oder wenn die Befristung 
länger als die  Kreditlaufzeit ist, akzeptiert. 

Selbstständige/Freiberufliche Tätigkeit
Selbstständige können einen Kredit beantragen, wenn 
sie  ihre Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit und 
nicht aus Gewerbe betrieb, Land-/Forstwirtschaft oder 
Existenzgründungen  erzielen. Mit einem der folgenden 
Berufe sind stabile monatliche  Einkünfte in freiberuf-
licher Tätigkeit zu erzielen.

Heil- und Medizinfachberufe
• Altenpfleger/-in
• Apotheker/-in
• Arzt oder Ärztin
• Diätassistent/-in
• Ernährungsberater/-in
• Ergotherapeut/-in
• Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
• Heilpraktiker/-in
• Heilmasseur/-in
• Geburtshelfer/-in
• Krankengymnast/-in
• Logopäd/-in
• Medizinisch-technische/-r Assistent/-in
• Physiotherapeut/-in
• Psycholog/-in und Psychotherapeut/-in
• Tierarzt oder -ärztin
• Zahnarzt oder -ärztin
• Zahntechniker/-in
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Wirtschaftswissenschaftliche und juristische 
 Berufe
• Anwältin oder Anwalt
• Datenschutzbeauftragte/-r
• Insolvenzverwalter/-in
• Notar/-in
• Personalberater/-in
• Steuerberater/-in und -bevollmächtigte/-r
• Unternehmensberater/-in
• Revisor/-in, Wirtschafts- und Buchprüfer/-in

Naturwissenschaftliche und technische Berufe
• Architekt/-in, Bauleiter/-in
• EDV-Berater/-in
• Geograf/-in
• Grafiker/-in
• Informatiker/-in
• Ingenieur/-in
• Konstrukteur/-in
• Sachverständige/-r
• Stadtplaner/-in
• Statiker/-in

Publizierende Berufe
• Dolmetscher/-in, Übersetzer/-in
• Fotograf/-in
• Historiker/-in
• Journalist/-in
• Rundfunksprecher/-in

Sonstige Berufe
• Bestatter/-in
• Dekorateur/-in
• ING Vertriebspartner/-in
• Klassische/-r Konzertmusiker/-in
• Opernsänger/-in
• Raumausstatter/-in

2.

Bonitätsbezogene 
 Anforderungen
2.1

Anrechenbare Einkünfte und Form der 
 Nachweise

Lohn und Gehalt
• Es werden maximal 12 Monatsgehälter berück sichtigt.
• Zahlungen für Überstunden, Bereitschaft, Schicht-

zulagen und bei Angestellten regelmäßige Provisions-
einnahmen können, sofern branchenüblich, angesetzt 
werden, wenn die Beträge in allen Verdienstnach-
weisen erkennbar sind.

• Weitere Lohnbestandteile wie Spesen und Tantiemen 
 bleiben unberücksichtigt.

• Sind Steuerfreibeträge von mehr als 300 € pro Monat 
in den Gehaltsabrechnungen enthalten, werden 
30 % des Steuerfreibetrags vom Nettoeinkommen 
 abgezogen.

• Der Nachweis erfolgt über die letzten drei Gehalts-
abrechnungen. Bei Wechsel des Arbeitsplatzes ODER 
Wechsel des Arbeitgebenden (sofern  fließender 
 Übergang) sind mindestens eine Verdienstabrechnung 
des neuen Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin und 
zwei weitere des alten Arbeitgebers  beizufügen. Bei 
Beamt/-innen, Angestellten im öffentlichen Dienst 
und Soldat/-innen tritt anstelle der Gehaltsabrech-
nungen die aktuelle Bezügemit teilung. 

Einkünfte von Selbstständigen/Freiberuflern
• Die Einnahmen ermitteln sich als Gewinn gemäß 

 Einkommensteuerbescheid.
• Als Nachweis sind die letzten beiden Steuerbescheide 

mit Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit einzu-
reichen.

• Auf Nachfrage: Die Berechnung des zu versteuernden 
Einkommens aus der aktuell eingereichten Steuer-
erklärung mit Steuerberatenden- oder Kundenunter-
schrift.

Rente
Hierunter fallen (einzutragen unter „Lohn/Gehalt/
Rente“)
• die gesetzliche Altersrente,
• Pensionen,
• Betriebsrente,
• Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfall-

versicherung,
• Witwen-/Witwer-Rente sowie
• die gesetzliche (volle oder teilweise) Erwerbs-

minderungsrente (bis 31.12.2000 als gesetzliche 
Berufsunfähigkeits rente bzw. Erwerbsunfähigkeits-
rente).

• Als Nachweis ist der aktuelle Rentenbescheid 
(nicht älter als 1 Jahr) vorzulegen.

Weiterhin ansetzbar sind (einzutragen unter „Neben-
tätigkeit/Zusatzrente“)
• private Berufsunfähigkeitsrente sowie
• private Erwerbsunfähigkeitsrente und Berufsunfall-

rente.
• Als Nachweis ist der aktuelle Rentenbescheid (nicht 

älter als 1 Jahr) vorzulegen.
• Nicht in Ansatz gebracht werden kann z. B. die 

Waisen rente.

Aufstockungsbetrag bei Altersteilzeit
• Der Aufstockungsbetrag des Arbeitsamts zusätzlich 

zum Gehalt aus Altersteilzeittätigkeit gilt als zusätz-
liches Gehalt und ist auf dem Antrag unter „Lohn/ 
Gehalt/Rente“ ein zutragen.

• Als Nachweis gilt der entsprechende Bescheid des 
 Arbeitsamts.
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Einkommen aus Nebentätigkeiten
• Einkommen aus Nebentätigkeiten kann angesetzt 

werden bei Nachweis durch 3 aktuelle Gehaltsabrech-
nungen oder 3 aktuelle Kontoauszüge mit Gehalts-
buchungen. 

Elterngeld
• Das Elterngeld kann zusätzlich zu einem evtl. vorhan-

denen Gehalt aus Teilzeittätigkeit angesetzt werden. 
Es ist im  Vertragsformular unter „Lohn/Gehalt/Rente“ 
einzutragen.

• Der Nachweis erfolgt anhand des Elterngeldbescheids.

Nicht anrechenbare Einkünfte
Weitere Einkünfte wie Kindergeld, Ehegatten- und 
Kindes unterhalt, Mieteinnahmen oder Zins- und 
Dividenden zahlungen können nicht angesetzt werden.

Generelle Hinweise
• Für sämtliche Einkünfte gilt generell das Niederstwert-

prinzip. Der jeweils niedrigste Einkommensnachweis 
wird berücksichtigt.

• Bitte reichen Sie sämtliche Nachweise in Kopie ein. 
Die ING behält sich vor, die Originale nachzufordern.

2.2

Anzurechnende Ausgaben

Raten/Belastungen aus bestehenden Krediten
Alle bestehenden Kreditverpflichtungen mit Ausnahme 
von Darlehensbelastungen aus selbst bewohnten oder 
vermieteten Immobilien und Dispositionskredit-/Kredit-
karten-Rahmen sind unter „Vorhandene Kredite“ ein-
zutragen. Dabei ist bei Ratenkrediten die Rate gemäß 
Vertrag einzutragen, während bei Rahmenkrediten 
als monatliche Rate 2 % des Kredit rahmens angesetzt 
werden.

Wohnkosten
Die Wohnkosten werden auf Basis von Pauschalen 
berücksichtigt, mindestens 500 €, maximal 2.500 €. Für 
den Ansatz der Wohnkosten ist nicht entscheidend, ob 
die Kundin oder der Kunde im Eigentum oder zur Miete 
wohnt. Für Eigentümer/-innen stellen die Wohnkosten 
die Finanzierungsrate und für Mieterinnen und Mieter die 
Mietbelastung dar. Eine Berück sichtigung der tatsäch-
lichen Immobilien darlehen erfolgt nicht.

Private Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge
Sofern nicht bereits vom Nettoeinkommen abgezogen, 
 werden folgende Pauschalen in Ansatz gebracht:
• bei Beamt/-innen 300 € pro Antragsteller/-in
• bei freiberuflich Tätigen 20 % des ermittelten Netto-

einkommens, mind. jedoch 400 €
• bei allen anderen Berufsgruppen 400 € pro Antrag-

steller/-in. In diesen Fällen wird vom Auszahlungs-
betrag (inkl. Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- und 
Pflegeversicherung) als Nettolohn ausgegangen.

Unterhaltsverpflichtungen
Unterhaltsverpflichtungen an Kinder, getrennt lebende 
oder frühere Ehegatten sind in dem entsprechenden Feld 
unter „Monatliche Ausgaben“ einzutragen. Die Kunden-
angaben werden zum Ansatz gebracht. Bei Familien-
stand „getrennt  lebend“ werden diese Unterhalts-
verpflichtungen angesetzt: 
• Ansatz pauschal 20 % vom Basiseinkommen als 

 (Ehe gatten-)Unterhalt
• zusätzlich 300 € Unterhaltsverpflichtung für jedes 

nicht im Haushalt lebende Kind.

Lebenshaltungskosten
Die Lebenshaltungskosten werden auf Basis von 
 Pauschalen berücksichtigt, mindestens 650 €, maximal 
2.500 €.

Rate aus dem beantragten Kredit
Nach Abzug aller Kosten muss der Kundin oder dem 
Kunden genügend Geld zur freien Verfügung stehen, um 
die Rate des bei der ING  beantragten Kredits zahlen zu 
können.
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4.

Wichtige Hinweise zur  Abwicklung
4.1

Auszahlung
Die ING zahlt den Kreditbetrag einmalig vollständig 
auf ein Konto der Kundin oder des Kunden aus. 
Die Auszahlung ist auch bis zu 3 Monate nach 
 Genehmigung möglich.

4.2

Darlehensrate
Die Kreditrate wird je nach Kundenwunsch jeweils 
am 15. oder 30. eines Monats vom Kundenkonto 
abgebucht.

4.3

Widerrufsfrist
Die Kundin oder der Kunde kann den Kreditvertrag 
innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Die Frist beginnt 
mit dem Tag, an dem die ING den Kredit zugesagt 
hat. Zu beachten sind Besonderheiten bei Verträgen 
mit verbunde nem Geschäft  (siehe „Ratenkredit 
 Vertrag (Autokredit Händler)“).

4.4

Teilauszahlungen
Es sind keine Teilauszahlungen möglich.

4.5

Zusätzlich vereinbarte Beratungsgebühren
Die ING akzeptiert keine Beratungsgebühr.

4.6

Konditionenverbesserung
Subventionierte Konditionen sind nicht möglich 
(weder über Provisionsverzicht noch durch direkte 
Zuschüsse).

4.7

Provisionszahlung
Die vereinbarte Provision wird jeweils dienstags über 
 Ihre bei der ING hinterlegte Kontoverbindung abge-
rechnet und ausgezahlt. Es wird ein entsprechendes 
Abrech nungs schreiben erstellt und an die hinter-
legte Adresse verschickt.

4.8

Direktanbindung
Alle Statusauskünfte zu den eigenen vermittelten 
Krediten können über die Direktanbindung an der 
bekannten Schnittstelle der ING eingesehen werden.

3.

Ratenkredite
Ratenkredit Autokredit Wohnkredit

Verwendungs-
zweck

Die Kundin oder der Kunde kann frei 
 entscheiden, wofür sie oder er den 
Kredit betrag  verwenden möchte.

Der Autokredit dient der  Finanzierung 
zum Kauf eines neuen oder gebrauchten 
 Autos, Motorrades, Campers, Wohn-
wagens, mobiles Tiny House, Quads 
oder E-Bikes. Die Hinter legung eines 
 Kfz-Briefs ist nicht  erforderlich.

Der Wohnkredit dient der  Finanzierung 
von Renovierung, Modernisierung oder 
Einrichtung der Bestands immobilie der 
Immobilienbesitzenden.

Kreditbeträge + 
 mögliche 
 Laufzeiten

     10.000 € = 72 bis 96 Monate
10.001 € bis 35.000 € = 60 bis 96 Monate
35.001 € bis 75.000 €* = 36 bis 96 Monate

     10.000 € = 84 bis 96 Monate
10.001 € bis 35.000 € = 60 bis 96 Monate
35.001 € bis 75.000 €* = 48 bis 96 Monate 

     10.000 € = 60 bis 96 Monate
10.001 € bis 75.000 €* = 48 bis 96 Monate

Festzins Der Zinssatz ist für die  gesamte Laufzeit 
fest  vereinbart.

Der Zinssatz ist für die  gesamte Laufzeit 
fest  vereinbart.

Der Zinssatz ist für die  gesamte Laufzeit 
fest  vereinbart.

Sonder tilgung Sondertilgung oder vorzeitige Rück-
zahlung sind jederzeit  kostenfrei möglich.

Sondertilgung oder vorzeitige Rück-
zahlung sind jederzeit  kostenfrei möglich.

Sondertilgung oder vorzeitige Rück-
zahlung sind jederzeit  kostenfrei möglich.

Auszahlung Sobald alle Auszahlungs voraussetzungen 
zu 100 %  erfüllt sind. Die Auszahlung ist 
auch bis zu 3 Monate nach  Genehmigung 
 möglich.

Sobald alle Auszahlungs voraussetzungen 
zu 100 %  erfüllt sind. Die Auszahlung ist 
auch bis zu 3 Monate nach  Genehmigung 
 möglich.

Sobald alle Auszahlungs voraussetzungen 
zu 100 %  erfüllt sind. Die Auszahlung ist 
auch bis zu 3 Monate nach  Genehmigung 
 möglich.

Sonstiges Eine Aufstockung oder ein Zweitkredit 
können frühestens 4 Monate nach der 
(letzten) Kredit-Genehmigung beantragt 
werden.

Eine Aufstockung oder ein Zweitkredit 
können frühestens 4 Monate nach der 
(letzten) Kredit-Genehmigung beantragt 
werden.

Eine Aufstockung oder ein Zweitkredit 
können frühestens 4 Monate nach der 
(letzten) Kredit-Genehmigung beantragt 
werden.

*Ausnahme: Selbstständige/freiberuflich Tätige Kreditbeträge bis 65.000 €
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